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A N T R A G
des Gemeinderates an den Einwohnerrat betreffend Rahmen​tarif für Gebühren der Gemeindeverwaltung

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

An verschiedenen Orten in der Gemeindeverwaltung werden für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Gebühren erhoben. Die Grundlagen dazu sind z. T. im eidgenös​sischen oder im kantonalen Recht zu suchen. Vereinzelt verfügen die Gemeinden über die Kompetenz ent​sprechende Gebühren festzusetzen.

Dort, wo die Kompetenz für die Festsetzung von Gebühren den Gemeinden übertragen ist, fällt diese gemäss § 20 Abs. 2 lit. i Gemeindegesetz der Gemeindeversammlung respektive dem Ein​wohnerrat zu. Um nicht jede kleine Änderung dem Einwohnerrat zu Beschlussfassung vorzule​gen, schlägt der Ge​meinderat vor, einen Rahmentarif für Gebühren der Gemeindeverwaltung zu erlassen. Die kon​krete Festsetzung der Gebühren im Rahmen des vorhandenen Spielraumes ist dem Gemeinderat zu übertragen. Bisher fehlte diese Kompetenz.

Ausgangspunkt für den vorgelegten Entwurf eines Rahmentarif bildet die heute bestehende Ge​bührenregelung. Diese basiert z. T. auf Empfehlungen des Aargauischen Gemeindeschreiberver​bandes. Die Ansätze dieses Reglementes sind nicht verändert worden. Es soll lediglich der dazu entspre​chende Rahmentarif erlassen werden.

In der Gemeinde Wettingen besteht heute z.B. bereits ein Rahmentarif über die Entschädigung von Einsatzkosten der Feuerwehr vom 4. Dezember 1997 und die dazugehörige Einsatzkosten​ord​nung über die Entschädigung von Einsatzkosten der Feuerwehr vom 8. Dezember 1997.

Dem Einwohnerrat wird folgender Antrag unterbreitet:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Der Rahmentarif für Gebühren der Gemeindeverwaltung wird genehmigt.

Wettingen, 31. Mai 2001
Gemeinderat Wettingen

Dr. Karl Frey 
Urs Blickenstorfer


Gemeindeammann 
Gemeindeschreiber-Stv.
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